
Ausstattung von Letzverbrauchern mit einem Jahresverbrauch von ..

Netto Brutto

moderne Messeinrichtung 21,01 €                      25,00 €                           

> 100.000 kWh/a *

> 50.000 - 100.000 kWh/a 117,65 €                    140,00 €                         

> 20.000 - 50.000 kWh/a 92,44 €                      110,00 €                         

> 10.000 - 20.000 kWh/a 42,02 €                      50,00 €                           

> 6.000 - 10.000 kWh/a 33,61 €                      40,00 €                           

(optional) > 3.000 - 6.000 kWh/a 25,21 €                      30,00 €                           

 (optional)≤ 3.000 kWh/a 25,21 €                      30,00 €                           

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 42,02 €                      50,00 €                           

Einbau einer Steuerungseinrichtung (Steuerbox)3) 42,02 €                      50,00 €                           

1) durchschnittlicher Jahresstromverbrauch gemäß § 31, Absatz 4 MsbG.

2) technische Verfügbarkeit gem. § 30 MsbG vorausgesetzt.

* ein Entgelt gemäß § 31, Absatz 1, Ziffer 1 MsbG kann erst ab dem Zeitpunkt der Geräteverfügbarkeit angegeben werden.

Standardleistungen (gem. § 34(1) MsbG) für Letztverbraucher

Ausstattung der 

Messstelle

ab 01.07.2025

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten, insbesondere für den Fall gesetzlicher oder behördlicher Anpassungen

Verbrauchsgruppe1)

Hinweis für intelligente Messsysteme:

Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben genannten Verbrauchsgruppen eine moderne Messeinrchtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu 

einem späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine modere Messeinrichtung gemäß § 2, Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.

Intelligentes Messsystem 

bei Letztverbrauchern

3) Die Steuerbox ist bei steuerungspflichtigen Konstellationen erforderlich (u.a. Erzeugungsanlagen > 7 kWp und steuerbare Verbrauchseinrichtungen gem. § 14a EnWG). Das Entgelt fällt zusätzlich zur jeweiligen 

Preisobergrenze für das intelligente Messsystem an.

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
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Ausstattung von Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung von ..

Netto Brutto

moderne Messeinrichtung - -

> 100 kWp *

> 25 - 100 kWp 117,65 €                   140,00 €                   

> 15 - 25 kWp 92,44 €                      110,00 €                   

> 7 - 15 kWp 42,02 €                      50,00 €                     

(optionaler Einbaufall) bis 7 kWp 25,21 €                      30,00 €                     

Einbau einer Steuerungseinrichtung (Steuerbox)2) 42,02 €                      50,00 €                     

1) technische Verfügbarkeit gem. § 30 MsbG vorausgesetzt.

* ein Entgelt gemäß § 31, Absatz 1, Ziffer 1 MsbG kann erst ab dem Zeitpunkt der Geräteverfügbarkeit angegeben werden.

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten, insbesondere für den Fall gesetzlicher oder behördlicher Anpassungen

Standardleistungen (gem. § 34(1) MsbG) für Erzeuger

Hinweis für intelligente Messsysteme:

Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben genannten Verbrauchsgruppen eine moderne 

Messeinrchtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine modere Messeinrichtung 

gemäß § 2, Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.

Ausstattung der 

Messstelle
installierte Leistung

ab 01.07.2025

Intelligentes Messsystem 

bei Anlagenbetreibern

2) Die Steuerbox ist bei steuerungspflichtigen Konstellationen erforderlich (u.a. Erzeugungsanlagen > 7 kWp und steuerbare Verbrauchseinrichtungen gem. § 14a EnWG). Das Entgelt fällt zusätzlich zur jeweiligen 

Preisobergrenze für das intelligente Messsystem an.

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
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Ausstattung von Letztverbrauchern & Anlagenbetreibern

Netto Brutto

pro Jahr 40,00 €               47,60 €                  

pro Jahr 145,00 €             172,55 €               

pro Jahr 8,40 €                 10,00 €                  

pro Jahr 25,21 €               30,00 €                  

pro Vorgang 2,50 €                 2,98 €                    

pro Vorgang 84,03 €               100,00 €               

pro Jahr 25,21 €               30,00 €                  

1) zukünftig werden weitere Zusatzleistungen angeboten und im Preisblatt veröffentlicht.

2) z.B. im Rahmen von unterjährigen Ablesungen nach § 40 Absatz 3 EnWG.

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten, insbesondere für den Fall gesetzlicher oder behördlicher Anpassungen

Beschreibung der Zusatzleistung1)

Wandlersatz für Niederspannung

Wandlersatz für Mittelspannung

vorzeitige Ausstattung von verpflichteten und optionalen Einbaufällen mit einem 

intelligenten Messsystem

Steuerungseinrichtung (nach §34 MsbG, Abs. 2, S. 2 Nr. 5)

Datenübermittlung an Energieserviceanbieter (§34 MsbG, Abs. 2, S. 2 Nr. 10)

Zusatzablesung von modernen Messeinrichtungen2)

zusätzliches Entgelt bei vorzeitiger Aussattung von optionalen Einbaufällen

Preise für Zusatzleistungen (gem. § 34(2) MsbG)

Einheit
ab 01.07.2025

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
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Ausstattung von Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung von ..

Netto Brutto

moderne Messeinrichtung - -

> 100 kWp *

> 25 - 100 kWp 67,23 €                      80,00 €                      

> 15 - 25 kWp 67,23 €                      80,00 €                      

> 7 - 15 kWp 67,23 €                      80,00 €                      

(optionaler Einbaufall) bis 7 kWp 25,21 €                      30,00 €                      

Einbau einer Steuerungseinrichtung (Steuerbox)2) 42,02 €                      50,00 €                      

1) technische Verfügbarkeit gem. § 30 MsbG vorausgesetzt.

* ein Entgelt gemäß § 31, Absatz 1, Ziffer 1 MsbG kann erst ab dem Zeitpunkt der Geräteverfügbarkeit angegeben werden.

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten, insbesondere für den Fall gesetzlicher oder behördlicher Anpassungen

Hinweis für intelligente Messsysteme:

Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben genannten Verbrauchsgruppen eine moderne 

Messeinrchtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine modere Messeinrichtung 

gemäß § 2, Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.

Standardleistungen (gem. § 34(1) MsbG) für Erzeuger, Preisblatt für Netzbetreiber

Ausstattung der 

Messstelle
installierte Leistung

ab 01.07.2025

Intelligentes Messsystem 

bei Anlagenbetreibern

2) Die Steuerbox ist bei steuerungspflichtigen Konstellationen erforderlich (u.a. Erzeugungsanlagen > 7 kWp und steuerbare Verbrauchseinrichtungen gem. § 14a EnWG). Das Entgelt fällt zusätzlich zur jeweiligen 

Preisobergrenze für das intelligente Messsystem an.

MEGA GmbH
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Ausstattung von Letzverbrauchern mit einem Jahresverbrauch von ..

Netto Brutto

moderne Messeinrichtung - -

> 100.000 kWh/a *

> 50.000 - 100.000 kWh/a 67,23 €                       80,00 €                            

> 20.000 - 50.000 kWh/a 67,23 €                       80,00 €                            

> 10.000 - 20.000 kWh/a 67,23 €                       80,00 €                            

> 6.000 - 10.000 kWh/a 67,23 €                       80,00 €                            

(optional) > 3.000 - 6.000 kWh/a 25,21 €                       30,00 €                            

 (optional)≤ 3.000 kWh/a 25,21 €                       30,00 €                            

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 67,23 €                       80,00 €                            

Einbau einer Steuerungseinrichtung (Steuerbox)3) 42,02 €                       50,00 €                            

1) durchschnittlicher Jahresstromverbrauch gemäß § 31, Absatz 4 MsbG.

2) technische Verfügbarkeit gem. § 30 MsbG vorausgesetzt.

* ein Entgelt gemäß § 31, Absatz 1, Ziffer 1 MsbG kann erst ab dem Zeitpunkt der Geräteverfügbarkeit angegeben werden.

Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten, insbesondere für den Fall gesetzlicher oder behördlicher Anpassungen

Hinweis für intelligente Messsysteme:

Solange noch keine intelligenten Messsysteme verfügbar sind, wird bei einem Zählerwechsel in den oben genannten Verbrauchsgruppen eine moderne Messeinrchtung eingebaut und nach Vorliegen der Verfügbarkeit zu einem 

späteren Zeitpunkt zu einem intelligenten Messsystem umgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Entgelt für eine modere Messeinrichtung gemäß § 2, Ziffer 15 MsbG in Rechnung gestellt.

Standardleistungen (gem. § 34(1) MsbG) für Endkunden, Preisblatt für Netzbetreiber

Ausstattung der 

Messstelle
Verbrauchsgruppe

1)
ab 01.07.2025

Intelligentes Messsystem 

bei Letztverbrauchern

3) Die Steuerbox ist bei steuerungspflichtigen Konstellationen erforderlich (u.a. Erzeugungsanlagen > 7 kWp und steuerbare Verbrauchseinrichtungen gem. § 14a EnWG). Das Entgelt fällt zusätzlich zur jeweiligen Preisobergrenze 

für das intelligente Messsystem an.

MEGA GmbH
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